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b) die Ermittlung, Prüfung, Festsetzung und Er
hebung ’ der Steuern und sonstigen Abgaben 
der durch Ministerien der Republik verwal
teten Vereinigungen volkseigener Betriebe so
wie der Wirtschaftsbetriebe, Vereinigungen, 
Handels- und sonstigen Wirtschaftsorganisa
tionen, die Ministerien der Republik unterstellt 
sind;

c) die ihr durch Gesetz, Verordnung oder An
ordnung des Ministeriums der Finanzen der 
Republik übertragenen besonderen Aufgaben.

§ 9
Den Landesfinanzdirektionen obliegen:
a) die operative Leitung und die Dienstaufsicht 

über die nachgeordneten Finanzämter und 
Hauptzollämter mit ihren Einrichtungen;

b) die Ermittlung, Prüfung, Festsetzung und Er
hebung der Steuern und sonstigen Abgaben, 
die von
1. den durch Ministerien der Länder verwal

teten Vereinigungen volkseigener Betriebe 
sowie den Wirtschaftsbetrieben, Vereini
gungen, Handels- und sonstigen Wirt
schaftsorganisationen, die Ministerien der 
Länder unterstellt sind, und den Kommu
nalwirtschaftsunternehmen,

2. Kapitalgesellschaften, Erwerbs- und Wirt
schaftsgenossenschaften und Körperschaf
ten des öffentlichen Rechts

erhoben werden.
Ihnen kann ferner übertragen werden die ein
heitliche und gesonderte Feststellung der Ein
künfte aus Gewerbebetrieb, wenn an den Ein
künften mehrere beteiligt sind;

c) die ihnen durch Gesetz, Verordnung oder An
ordnung des Ministeriums der Finanzen der 
Republik oder Anordnung der Deutschen Zen
tralfinanzdirektion übertragenen besonderen 
Aufgaben.

§ 10
Den Finanzämtern sowie öen Hauptzollämtern 

und ihren Einrichtungen obliegen:

a) die Ermittlung, Prüfung, Festsetzung und Er
hebung der Steuern, Zölle und sonstigen Ab
gaben der Republik, soweit hierfür nicht die 
Zuständigkeit der Deutschen Zentralfinanz
direktion oder der Landesfinanzdirektionen 
gegeben ist;

b) die ihnen durch Gesetz, Verordnung oder An
ordnung des Ministeriums der Finanzen der 
Republik oder Anordnung der Deutschen Zen
tralfinanzdirektion übertragenen besonderen 
Aufgaben.

A b g a b e n b e h ö r d e n  d e r  R e p u b l i k  
Deutsche Zentralfinanzdirektion

§ И
(1) Der Geschäftsbereich der Deutschen Zentral

finanzdirektion umfaßt das Gebiet der Deutschen 
Demokratischen Republik. Die Deutsche Zentral
finanzdirektion hat ihren Sitz in der Hauptstadt der 
Deutschen Demokratischen Republik.

(2) Der Leiter und seine Stellvertreter werden auf 
Vorschlag des Ministeriums der Finanzen der Re
publik von der Regierung der Republik berufen.

Landesfinanzdirektionen 
§ 12

(1) Landesfinanzdirektionen bestehen jeweils für 
das Gebiet eines Landes; sie werden am Sitz der 
Landesregierung gebildet.

(2) Der Leiter und seine Stellvertreter werden 
auf Vorschlag des Ministeriums der Finanzen der 
Republik von der Regierung der Republik berufen.

Finanzämter und Hauptzoliämter 
§ 13

(1) Sitz und Bezirk der Finanzämter und Haupt
zollämter werden von der Deutschen Zentralfinanz
direktion bestimmt.

. (2) Die Leiter der Finanzämter und Hauptzoll-
ämter werden vom Ministerium der Finanzen der 
Republik ernannt.

Rechtsmittelverfahren 
§ 14

Als Rechtsmittel sind gegeben:
1. bei Besitz- und Verkehrsteuern

a) gegen Steuerbescheide, Feststellungsbe
scheide und Steuermeßbescheide der Ein
spruch. Über ihn wird durch Einspruchs
entscheidung entschieden;

b) gegen Einspruchsentscheidungen die Be
rufung. Über sie wird durch Urteil ent
schieden;

c) gegen Berufungsurteile der Landesfinanz
gerichte in Fällen von grundsätzlicher Be
deutung die Rechtsbeschwerde, die sowohl 
von dem Steuerpflichtigen als auch von 
dem Leiter des Finanzamtes eingelegt wer
den kann, wenn der Leiter der Landes
finanzdirektion zustimmt. Über die Rechts
beschwerde wird durch Urteil entschieden;

2. bei Zöllen und Verbrauchsteuern sowie son
stigen Abgaben die Beschwerde. Über sie wird 
durch Beschwerdeentscheid entschieden.

Rcchtsmittclbehörden 
§ 15

Über das Rechtsmittel des Einspruchs entscheidet 
die Abgabenbehörde, deren Bescheid angefochten 
wird.

§ 16
Über das Rechtsmittel der Berufung entscheiden:

1. bei Berufungen gegen Einspruchsentscheidun
gen der Finanzämter und Hauptzollämter die 
Landesfinanzgefichte;

2. bei Berufungen gegen Einspruchsentscheidun
gen der Landesfinanzdirektionen und der Deut
schen Zentralfinanzdirektion das Zentralfinanz- 
gericht.


